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▶▶ Betreuung
Voraussetzungen für die Bestellung eines Betreuers für einen 
Volljährigen

| Gegen den freien Willen des Volljährigen darf ein Betreuer nicht bestellt 
werden. Unter bestimmten Voraussetzungen ist dies aber doch möglich. |

Das hat der BGH klargestellt (30.7.14, XII ZB 107/14, Abruf-Nr. 142617). Er hat 
aufgezeigt, welche Voraussetzungen dafür eingehalten werden müssen. 
Stimmt der Betroffene der Einrichtung oder der Erweiterung einer Betreu-
ung nicht zu, ist neben der Notwendigkeit der Maßnahme stets zu prüfen, ob 
die Ablehnung durch den Betroffenen auf einem freien Willen beruht. Das 
Gericht muss sich durch einen Facharzt beraten lassen. Auf Grund lage die-
ses Sachverstands muss das Gericht feststellen, ob der Betroffene trotz sei-
ner Erkrankung noch zu einer freien Willensbestimmung fähig ist. Die beiden 
entscheidenden Kriterien hierbei sind die 

▶� Einsichtsfähigkeit des Betroffenen und 
▶� dessen Fähigkeit, nach dieser Einsicht zu handeln. 

Fehlt es an einem dieser beiden Elemente, liegt kein freier, sondern nur ein 
natürlicher Wille vor.

Einsichtsfähigkeit setzt die Fähigkeit des Betroffenen voraus, im Grundsatz 
die für und wider eine Betreuerbestellung sprechenden Gesichtspunkte zu 
erkennen und gegeneinander abzuwägen. Dabei dürfen jedoch keine über-
spannten Anforderungen an die Auffassungsgabe des Betroffenen gestellt 
werden. Auch der an einer Erkrankung leidende Betroffene kann in der Lage 
sein, einen freien Willen zu bilden und ihn zu äußern. Abzustellen ist jeweils 
auf das Krankheitsbild des Betroffenen. Wichtig ist das Verständnis, dass ein 
gesetzlicher Vertreter bestellt wird, der eigenständige Entscheidungen in 
den ihm übertragenen Aufgabenbereichen treffen kann. Der Betroffene muss 
Grund, Bedeutung und Tragweite einer Betreuung intellektuell erfassen 
 können. Das setzt denknotwendig voraus, dass der Betroffene seine Defizite 
im Wesentlichen zutreffend einschätzen und auf der Grundlage dieser Ein-
schätzung die für und gegen eine Betreuung sprechenden Gesichtspunkte 
gegeneinander abwägen kann.

Ist der Betroffene zur Bildung eines klaren Urteils zur Problematik der 
 Betreuerbestellung in der Lage, muss ihm weiter möglich sein, nach diesem 
Urteil zu handeln und sich dabei von den Einflüssen interessierter Dritter 
abzugrenzen. Dabei müssen die Feststellungen zum Ausschluss der freien 
Willensbestimmung durch ein Sachverständigengutachten belegt sein. 
 Beruht die Entscheidung des Betroffenen gegen die Bestellung eines Betreu-
ers schließlich auf einer nach den vorgenannten Maßstäben freien Willens-
bildung, muss diese Entscheidung auch dann respektiert werden, wenn die 
Einrichtung einer Betreuung für den Betroffenen objektiv vorteilhaft wäre.
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